
 

 

STADT GÜGLINGEN 
Tagesordnungspunkt Nr. 9 

Vorlage Nr. 39/2016 
Sitzung des Gemeinderates 

am 15.03.2016 
-öffentlich- 
AZ 022.31 

 
 

Gutachterausschuss 
- Neubestellung Gutachterausschuss 
 
Beschlussantrag: 

 
Der Gemeinderat möge der Bestellung des Gutachterausschusses, wie 
vorgeschlagen, zustimmen.  
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   
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Sachverhalt: 
 
Gem. § 192 BauGB werden zur Ermittlung von Grundstückswerten und für sonstige 
Wertermittlungen selbständige, unabhängige Gutachterausschüsse gebildet. Die 
Gutachterausschüsse bestehen aus einem Vorsitzenden, seinen Stellvertretern und 
weiteren ehrenamtlichen Gutachtern. 
Der Vorsitzende und die weiteren Gutachter sollen in der Ermittlung von 
Grundstückswerten oder sonstigen Wertermittlungen sachkundig und erfahren sein 
und dürfen nicht hauptamtlich mit der Verwaltung der Grundstücke der 
Gebietskörperschaft, für deren Bereich der Gutachterausschuss gebildet ist, befasst 
sein. Für die Ermittlung der Bodenrichtwerte ist ein Bediensteter der zuständigen 
Finanzbehörde mit Erfahrung in der steuerlichen Bewertung von Grundstücken als 
Gutachter vorzusehen. 
Die Gutachterausschüsse bedienen sich einer Geschäftsstelle. 
 
Die Amtszeit des am 15. Mai 2012 bestellten Gutachterausschusses läuft zum  
30.4.2016 ab. Aus diesem Grund wird es erforderlich einen neuen 
Gutachterausschuss zu bestellen. 
 
Die Amtszeit des jeweils bestellten Gutachterausschusses beträgt 4 Jahre.  
 
Bei der Erstattung von Gutachten und bei der Ermittlung der sonstigen zur 
Wertermittlung erforderlichen Daten wird der Gutachterausschuss in der Besetzung 
mit dem Vorsitzenden und mindestens zwei weiteren Gutachtern tätig. Besondere 
Sachverständige kann der Vorsitzende bei Bedarf hinzuziehen. Bei der Ermittlung 
von Bodenrichtwerten wird der Gutachterausschuss in der Besetzung mit dem 
Vorsitzenden und mind. drei weiteren Gutachtern tätig, hierbei muss einer der 
Gutachter ein Bediensteter der für die Einheitsbewertung örtlich zuständigen 
Finanzbehörde sein. Dieser wird entsprechend der GAVO BW 
(Gutachterausschussverordnung Baden-Württemberg) von der örtlich zuständigen 
Finanzbehörde vorgeschlagen.  
 
Der Gutachterausschuß bei der Stadt Güglingen bestand bisher aus folgenden 
Mitgliedern: 
 
Vorsitzender Markus Xander 
1. Stellvertreterin Petra Suchanek-Henrich 
2. Stellvertreter Christian Croissant 
 
Weitere Gutachter: 
 
Gerhard Wörz 
Stefan Ernst 
Edwin Gohm 
Friedrich Jürgen Kühne 
Irmhild Günther 
Klaus Jesser 
Hans Herzog  
Oberamtsrat Werner Reich, Finanzamt Heilbronn 
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Seitens der Verwaltung wurden die bisher bestellten GutachterInnen gebeten 
mitzuteilen, ob sie für eine weitere Bestellung zur Verfügung stehen. Dies bejahten 
alle bisher Bestellten. Eine wiederholte Bestellung der GutachterInnen ist zulässig. 
 
Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung folgende Personen für den neu zu 
bestellenden Gutachterausschuss vor:  
 

1. Markus Xander 
2. Petra Suchanek-Henrich 
3. Stellvertreter Christian Croissant 
4. Gerhard Wörz 
5. Stefan Ernst 
6. Edwin Gohm 
7. Friedrich Jürgen Kühne 
8. Irmhild Günther 
9. Klaus Jesser 
10. Hans Herzog  

 
Als Vertreter der örtlich zuständigen Finanzbehörde Heilbronn werden die von der 
Oberfinanzdirektion Stuttgart vorgeschlagenen Bediensteten bestellt.  
Ein Vorschlag der selbigen ist bisher noch nicht eingegangen. Ein von der örtlich 
zuständigen Finanzbehörde vorgeschlagener Vertreter kann lediglich aus dem in § 2 
GAVO BW aufgeführten Grund ausgeschlossen werden. Die Ausschlussgründe 
werden im Vorhinein durch die Verwaltung abgeprüft, so dass die Verwaltung hier 
keinen Ermessensspielraum hat. 
 
Die Stelle des Vertreters des Finanzamtes ist noch vakant wird jedoch bis zur 
Verpflichtung der neu bestellten GutachterInnen besetzt sein. 
 
Anlage: 
Gutachterausschussverordnung 

- Bestimmungen zur Bildung und Bestellung eines Gutachterausschusses 
 

03.03.2016 /Scheuermann 
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